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Art.74 Ein- und Ausgrenzung

1Die zuständige kantonale Behörde kann einer Person die Auflage machen, ein ihr
zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn:

a.sie keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und sie die
öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet; diese Massnahme dient insbesondere
der Bekämpfung des widerrechtlichen Betäubungsmittelhandels; oder

b.ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen
befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird,
oder sie die ihr angesetzte Ausreisefrist nicht eingehalten hat;c.die Ausschaffung aufgeschoben
wurde (Art. 69 Abs. 3).

2Diese Massnahmen werden von der Behörde des Kantons angeordnet, der für den Vollzug der
Weg- oder Ausweisung zuständig ist. Für Personen, welche sich in den Empfangsstellen oder in
besonderen Zentren nach Artikel 26 Absatz 1bis AsylG aufhalten, ist der Standortkanton
zuständig. Das Verbot, ein bestimmtes Gebiet zu betreten, kann auch von der Behörde des
Kantons erlassen werden, in dem dieses Gebiet liegt.

3Gegen die Anordnung dieser Massnahmen kann bei einer kantonalen richterlichen Behörde
Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
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